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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

Vorstandsbüro 05.11.2018 17/0922 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Rechnungsprüfungsausschuss 20.11.2018 
Verwaltungsausschuss 03.12.2018 
Rat 06.12.2018 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Geschäftsführung der Gemeinnützige 
Besitzgesellschaft Klinikum Emden mbH für das Geschäftsjahr 2017 
 
 
Beschluss: 
 
Die Vertreter der Stadt Emden in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützige Besitzge-
sellschaft Klinikum Emden mbH werden beauftragt, 

a. sich dem Bericht der Geschäftsführung anzuschließen und den Abschluss für das Ge-
schäftsjahr 2017 anzunehmen und 

b. der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
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Begründung: 
 
Die Gesellschaft ist durch Abspaltung der Klinikum Emden – Hans-Susemihl-Krankenhaus 
gGmbH (neu) von der Klinikum Emden – Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH (alt) entstanden 
(Vorlage 16/2044 vom 03.03.2016). Gegenstand der Gesellschaft ist lt. § 2 Abs.2 des Gesell-
schaftervertrages: “Gegenstand der Gesellschaft ist der gemeinnützige Betrieb des Hans-
Susemihl-Krankenhauses sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrich-
tungen und Hilfsbetriebe.“ Die Abspaltung wurde zum 01.07.2016 vollzogen, so dass für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 keine Verluste entstanden sind. 
 
Die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bre-
men, hat am 11.06.2018 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 
"Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeinnützige Besitz-
gesellschaft Klinikum Emden mbH, Emden, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. 
Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 
 
Ein Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Emden kommt nicht in Be-
tracht, da es sich handelsrechtlich um eine große Kapitalgesellschaft handelt. 
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Als Anlage ist die Zusammenfassung der Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 beigefügt. 

 
 
 
Der vollständige Prüfbericht kann im Vorstandsbüro der Stadt Emden, VG I, Zimmer 110 einge-
sehen werden. Auf Wunsch wird der Bericht als Datei im PDF-Format zur Verfügung gestellt. 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 
Das Entlastungsverfahren ist eine Verwaltungsentscheidung, die als solche den Demogra-
fieprozess nicht berührt. 
 
 
Anlagen: 
 

 Zusammenfassung der Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Geschäftsjahr 2017 
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